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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 2647  

der Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow (AfD-Fraktion) und Lena Kotré (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/7316   

Straf- und Gewalttaten in Brandenburg nach dem Definitionssystem „Politisch moti-

vierte Kriminalität - ausländische Ideologie“ (PMK -ausländische Ideologie-) von Juli 

bis September 2022  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragenstellenden: Die Zahl politisch motivierter Ausländerkriminalität in 
Brandenburg ist im Jahr 2018 um 114,3 Prozent gestiegen und im Jahr 2019 um lediglich 
20 Prozent gefallen. Die Auseinandersetzung mit dem auslandsbezogenen Extremismus 
und mit politisch motivierter Ausländerkriminalität hat zukünftig ein Arbeitsschwerpunkt für 
alle demokratischen Kräfte zu sein. Um diese Arbeit in der Fläche zu erleichtern, ist es not-
wendig, die Schwerpunkte politisch motivierter Ausländerkriminalität möglichst zeitnah zu 
erkennen, um angemessene Gegenstrategien zu entwickeln. 

Vorbemerkung der Landesregierung: Der „Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Poli-
tisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) ist eine Eingangsstatistik und unterliegt deshalb 
bis zum jahresbezogenen Meldeschluss einer ständigen Aktualisierung aufgrund von Nach-
meldungen/Korrekturen im Ergebnis der Ermittlungen in den relevanten Strafverfahren. Zur 
Erhebung der Fallzahlen für den Betrachtungszeitraum wurden alle im Rahmen des „Krimi-
nalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK) ge-
meldeten Straftaten mit Stand 6. Februar 2023 ausgewertet. Es wird im Kontext der Frage-
stellungen davon ausgegangen, dass die Anfragenden zu den Straftatbeständen § 129 des 
Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuches (Bil-
dung terroristischer Vereinigungen) und § 129b des Strafgesetzbuches (Kriminelle und ter-
roristische Vereinigungen im Ausland; Einziehung) informiert werden wollen. Das Strafge-
setzbuch sieht keinen Straftatbestand „Bildung einer verfassungsfeindlichen Vereinigung“ 
vor und kann deshalb im Folgenden nicht abgebildet werden. 

Frage 1: Wie viele Straftaten wurden von Juli bis September 2022 im Bereich „PMK -aus-
ländische Ideologie-“ insgesamt registriert? Bitte aufführen nach: 

▪ Gewalttaten, 
▪ terroristischen Straftaten, 
▪ Bildung einer kriminellen Vereinigung, 
▪ Sachbeschädigungen aller Art,  
▪ sonstigen Straftaten. 
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zu Frage 1: Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 27 politisch motivierte Straftaten im Phä-
nomenbereich PMK -ausländische Ideologie- registriert.  

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Aufstellung gemäß der Anfrage.  

Kategorie 
Anzahl der Fälle 

Monat Juli bis September 2022 

Gewaltdelikte 0 

terroristische Straftaten 0 

Bildung einer kriminellen Vereinigung 0 

Sachbeschädigungen aller Art 3 

sonstige Straftaten 24 

Gesamt 27 

Frage 2: Um welche Gewalttaten - tabellarisch aufgeschlüsselt nach Ort, Landkreis, Datum, 
Anzahl sowie Alter und Geschlecht der Opfer und der Täter, Straftat nach dem Strafgesetz-
buch, Kurzsachverhalt - handelte es sich? Welche dieser Straftaten waren extremistisch? 
Welchen Kategorien im Themenfeld Hasskriminalität (u. a. Gewalt gegen politische Gegner) 
sind diese Taten zuzuordnen? 

zu Frage 2: Im Berichtszeitraum wurde keine Gewaltstraftat im Phänomenbereich 
PMK -ausländische Ideologie- registriert. 

Frage 3: Sind der Landesregierung terroristische Straftaten bekannt, die in den Phänomen-
bereich „PMK -ausländische Ideologie-“ fallen? Wenn ja, um welche Taten - aufgeschlüsselt 
nach Ort, Landkreis und Datum, soweit möglich Anzahl sowie Alter und Geschlecht der Op-
fer und der Täter angeben sowie eventuelle Organisationen bzw. Verfassungsschutzbe-
kannte, die hinter der Tat/den Tätern stehen - und um welche Straftaten nach dem Strafge-
setzbuch sowie um welchen zugrundeliegenden Kurzsachverhalt handelt es sich? 

Frage 4: Sind der Landesregierung Bildungen terroristischer oder verfassungsfeindlicher 
Vereinigungen bekannt, die in den Phänomenbereich „PMK -ausländische Ideologie-“ fal-
len? Wenn ja, um welche Vereinigungen handelt es sich hierbei? Bitte aufschlüsseln nach 
Ort, Landkreis und Datum des Bekanntwerdens. Welche Erkenntnisse hat die Landesregie-
rung über die Vernetzung bzw. über personelle Überschneidungen mit anderen ausländi-
schen Strukturen, Organisationen, Parteien o. Ä.? 

zu den Fragen 3 und 4: Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.  

Ergänzend wird auf den aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021, S. 240 ff. 
verwiesen. Die Bezeichnung des Phänomenbereiches „PMK -ausländische Ideologie-“ lau-
tet im Verfassungsschutz Brandenburg „Auslandsbezogener Extremismus“. 

Frage 5: Um welche sonstigen Straftaten - tabellarisch aufgeschlüsselt nach Ort, Landkreis, 
Datum, Anzahl sowie Alter und Geschlecht der Opfer und der Täter, Straftat nach dem Straf-
gesetzbuch, Kurzsachverhalt - handelte es sich? Welche dieser Straftaten waren extremi-
stisch ausgeprägt? Welchen Kategorien im Themenfeld Hasskriminalität sind diese Taten 
zuzuordnen? 

zu Frage 5: Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.  
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Die Abbildung zu Opferangaben im Sinne der Fragestellung ist nicht möglich. Gemäß den 
Verfahrensregeln zum „Definitionssystem für Politisch motivierte Kriminalität“ sind Opfer na-
türliche Personen, die durch die mit Strafe bedrohte Handlung körperlich geschädigt wurden 
oder werden sollten. Dieser Status ist bei „sonstigen Straftaten“ nicht gegeben.  

Eine Aufstellung zu den weiteren Punkten der Fragestellung ist der Anlage zu entnehmen. 

Frage 6: Wie viele Nachmeldungen von Straftaten in dem Bereich „PMK -ausländische Ideo-
logie-“ gab es bis 30. September 2022 für den Zeitraum bis 30. Juni 2022? Bitte aufführen 
nach: 

▪ Gewalttaten, 
▪ terroristischen Straftaten, 
▪ Bildung einer kriminellen Vereinigung, 
▪ Sachbeschädigungen aller Art,  
▪ sonstigen Straftaten. 

Frage 7: Wie viele der gemäß Ziff. 6 nachgemeldeten Straftaten waren Gewalttaten? Bitte 
tabellarisch aufschlüsseln nach Ort, Landkreis, Datum, Anzahl sowie Alter und Geschlecht 
der Opfer und der Täter, Straftat nach dem Strafgesetzbuch, Kurzsachverhalt. Welche die-
ser Straftaten waren extremistisch? Welchen Kategorien im Themenfeld Hasskriminalität 
sind diese Taten zuzuordnen? 

zu den Fragen 6 und 7: Für den gemäß Frage 6 genannten Zeitraum wurde eine Straftat im 
Phänomenbereich PMK -religiöse Ideologie- nachgemeldet. Dabei handelt es sich in diesem 
Fall um eine sonstige Straftat. Gewalttaten sind entsprechend nicht vertreten. 

 

Anlage/n: 

1. Anlage 



Stand: 06.02.2023 Anlage 

Anzahl/Alter Geschlecht

1 01.07.2022 § 140 StGB Heidesee Dahme-Spreewald
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

2 04.07.2022 § 140 StGB Frankfurt (Oder) Frankfurt (Oder)
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

3 06.07.2022 § 140 StGB Guben Spree-Neiße
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

4 08.07.2022 § 140 StGB Schwedt/Oder Uckermark
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

5 15.07.2022 § 140 StGB Ludwigsfelde Teltow-Fläming

Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol 

sowie andere Graffiti, die sich gegen den Staat 

richteten. 

Ja  -  -  - 

6 28.07.2022 § 140 StGB Guben Spree-Neiße
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

7 04.08.2022 § 140 StGB Schönefeld Dahme-Spreewald
Der Beschuldigte trug ein T-Shirt mit einem "Z-

Symbol" und der Aufschrift "Armee Russlands"
Nein  - 1 / 46 m

8 12.08.2022 § 140 StGB Spremberg/Grodk Spree-Neiße
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

9 13.08.2022 § 140 StGB Treuenbrietzen Potsdam-Mittelmark
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

10 18.08.2022 § 140 StGB Wittenberge Prignitz

Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol 

sowie andere Graffiti, die sich gegen den Staat 

richteten. 

Ja  -  -  - 

11 18.08.2022 § 140 StGB Wittenberge Prignitz
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

12 26.08.2022 § 140 StGB Rangsdorf Teltow-Fläming

Unbekannter Täter hielt ein Pappschild mit einem "Z-

Symbol" aus dem Autofenster und zeigte es damit der 

Geschädigten im ukrainischen Fahrzeug.

Nein  -  -  - 

Landkreis / Kreisfreie Stadt

 zu Frage 5: sonstige Straftaten

Politisch motivierte Kriminalität  -ausländische Ideologie-

TatortDelikt (§§)Tatzeit lfd. Nr.

Tatverdächtige

HasskriminalitätextremistischKurzsachverhalt

Seite 1 von 3



Stand: 06.02.2023 Anlage 

Anzahl/Alter Geschlecht
Landkreis / Kreisfreie Stadt

 zu Frage 5: sonstige Straftaten

Politisch motivierte Kriminalität  -ausländische Ideologie-

TatortDelikt (§§)Tatzeit lfd. Nr.

Tatverdächtige

HasskriminalitätextremistischKurzsachverhalt

13 26.08.2022 § 241 StGB Rhinow Havelland

Der Beschuldigte äußerte "die Ukraine muss zerstört 

werden und Putin mache alles richtig", "...die Kinder 

sollen vom Goethplatz verschwinden, sonst würde 

ihnen etwas Schlimmeres widerfahren!".

Nein  - 1 / 40 m

14 26.08.2022 § 185 StGB Rhinow Havelland

Unbekannter Täter zeigte der Geschädigten den 

Mittelfinger. Im Vorfeld dieser Beleidigung kam es eine 

Auseinandersetzung politischen Ursprunges 

(ukrainisch/russisch).

Ja  -  -  - 

15 29.08.2022 § 140 StGB Schönwald Dahme-Spreewald
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

16 30.08.2022 § 140 StGB Eberswalde Barnim

Unbekannte Täter veröffentlichten in sozialen 

Netzwerken ein Foto, auf welchem ein LKW mit einem 

"Z-Symbol" sowie mehrere unbekannte Personen 

davorstehend zu sehen sind.

Nein  -  -  - 

17 04.09.2022 § 130 StGB Strausberg Märkisch-Oderland

Unbekannte Täter brachten am Bahnhof ein Aufkleber 

mit dem Thema "Russland Ukraine Konflikt" an. Der 

Aufkleber war in russischer und englischer Sprache 

verfasst. Inhalt des Aufklebers ist, dass Russland bzw. 

das russische Volk in der Gesamtheit als Terroristen 

bezeichnet werden.

Nein  -  -  - 

18 06.09.2022 § 140 StGB Brandenburg an der Havel Brandenburg an der Havel
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

19 06.09.2022 § 140 StGB Kleinmachnow Potsdam-Mittelmark
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

20 09.09.2022 § 140 StGB Neuruppin Ostprignitz-Ruppin
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

21 10.09.2022 § 140 StGB Guben Spree-Neiße

Der Beschuldigte brachte an seinem Anhänger  neben 

dem amtlichen Kennzeichen das "Z" mit Bezug auf 

den Russland/Ukraine-Krieg an.

Nein  - 1 / 64 m

22 15.09.2022 § 140 StGB Teltow Potsdam-Mittelmark
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

Seite 2 von 3



Stand: 06.02.2023 Anlage 

Anzahl/Alter Geschlecht
Landkreis / Kreisfreie Stadt

 zu Frage 5: sonstige Straftaten

Politisch motivierte Kriminalität  -ausländische Ideologie-

TatortDelikt (§§)Tatzeit lfd. Nr.

Tatverdächtige

HasskriminalitätextremistischKurzsachverhalt

23 16.09.2022 § 140 StGB Wandlitz Barnim
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 

24 24.09.2022 § 140 StGB Kleinmachnow Potsdam-Mittelmark
Unbekannte Tatverdächtige 

sprühten/verwendeten/markierten das "Z" Symbol. 
Nein  -  -  - 
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